
Bezeichnung

Gesteinskörnungen für ungebundene Tragschichte     
Frostschutzmaterial uTs BK 0/63 U6 14,50

Frostschutzmaterial uTs BK 0/45 (auf Anfrage) U3 14,50

Frostschutzmaterial uTs BK 0/32 U3 14,50

Bruchsteine        
Bruchsteine (siehe Leistungserklärung) 27,20

Bruchsteine sortiert (siehe Leistungserklärung) 28,40

Sonstige
Bruchschotter 0/70 U9 13,60

Bruchschotter 4/16 18,20

Bruchschotter 16/32 18,20

Bruchschotter 32/63 18,20

Bruchschotter 4/8 19,20

Bankett-, Grädermaterial 0/16 U9 13,60

Bankett-, Grädermaterial 0/32 U9 13,60

Bettungsmaterial - Kabelsand 0/4 13,60

Schüttmaterial 7,30

Sperriges Schüttmaterial 8,75

Abraum (bindig) 5,15

PREISLISTE
ab 01.09.2023

Kalksteinbruch Hafning bei Trofaiach

Steirische Umweltservice GmbH  
Bundesstraße 3  
A-8642 St.Lorenzen im Mzt.   -  Tel .  066488286808   
E-Mail :  h.gloessel@stuws.at  
Firmenbuch:  LG Leoben,  FN 196136 k ,  ATU 49797607  

Werk Hafning

Euro/Tonne

Die angeführten Preise verstehen sich exklusive 20% Umsatzsteuer,  inklusive Verwiegung und Verladung ab Werk Hafning,
Es gelten die beil iegenden oder umseitig angeführten vorbehaltl ich al lenfalls  in Kraft  tretender Schotter-  bzw. Land-
schaftsschutzabgaben.  Die CO2-Steuer per 01.10.2022 ist  berücksichtigt!

Es gelten die beil iegenden oder umseitig angeführten Verkaufs-  und Lieferbedingungen.1379-CPR-042/14



 ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN 
der ALAS Klöch GmbH 

Fassung November 2022 
 

A) GELTUNGSBEREICH 
1. Die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen (kurz: Bedingungen) regeln das 
Rechtsverhältnis zwischen uns, der ALAS Klöch GmbH, als Auftragnehmer / Leistungserbringer 
einerseits und unseren Auftraggebern andererseits und gelten für jegliche Form der Auftragserteilung 
(zB Kaufvertrag, Werkvertrag, Werkliefervertrag, Beratungsvertrag).  
2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Anbote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, selbst 
wenn auf sie nicht vor jedem einzelnen Geschäftsfall nochmals ausdrücklich verwiesen wird. 
Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. 
3. Allfällige Geschäfts-, Einkaufs- und Annahmebedingungen des Auftraggebers haben keinen 
Vorrang vor diesen Bedingungen und verpflichten uns nur dann, wenn diese von uns in jedem 
einzelnen Geschäftsfall ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Insbesondere sind wir nicht 
verpflichtet, den vom Auftraggeber verwendeten, diesen Bedingungen entgegenstehenden 
Bedingungen zu widersprechen. Unterbleiben des Widerspruchs oder Ausführung der Lieferung oder 
Leistung unsererseits bedeuten keinesfalls Zustimmungen oder Anerkennung, und zwar selbst dann 
nicht, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender 
Bedingungen des Auftraggebers sind. Eine Bezugnahme unsererseits auf Unterlagen des 
Auftraggebers bedeutet keine Anerkennung von dessen Bedingungen oder Regelwerken. Erhält der 
Auftraggeber erstmals im Rahmen unseres kaufmännischen Bestätigungsschreibens oder unserer 
Auftragsbestätigung Kenntnis von der Existenz oder dem Wortlaut unserer Bedingungen, so werden 
diese durch die widerspruchslose Annahme des Bestätigungsschreibens bzw. der 
Auftragsbestätigung vollumfänglich anerkannt.  
 
B) ANBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS 
1. Unsere Anbote sind freibleibend. Insbesondere sind die in unseren Katalogen, Preislisten, 
Broschüren, Informationsmaterialien, Prospekten, im Online Shop, Anzeigen auf Messeständen, 
Rundschreiben, Werbeaussendungen oder anderen Medien enthaltenen Informationen über 
Leistungen und Produkte unverbindlich.  
2. Die in unseren Prospekten, Katalogen oder ähnlichen Unterlagen, im Online Shop sowie in 
unserem Angebot enthaltenen Angaben, insbesondere Abbildungen, digitale Farbwiedergaben, 
Zeichnungen, Beschreibungen, Maß, Gewichts-, Leistungs- und Verbrauchsdaten, Lieferfristen sowie 
Angaben bezüglich der Verwendbarkeit unserer Produkte sind nur annähernd maßgebend, es sei 
denn, diese Angaben sind ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden. Geringfügige 
Abweichungen von der Beschreibung unseres Angebotes gelten als genehmigt, es sei denn, die 
Abweichung ist für den Auftraggeber unzumutbar. Eine Zusicherung von Eigenschaften unserer 
Leistungen bedarf der vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung. 
3. Abschlüsse und allfällige sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. Bezüglich der Geltung als schriftliche Bestätigung ist der elektronische 
Schriftverkehr dem Briefverkehr gleichgestellt.  
4. Aufträge, welche in ihrer Formulierung von den durch uns gelegten Anboten in irgendeinem Punkt 
abweichen, bedürfen zur Begründung einer Verbindlichkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Bestätigung.  
5. Schreibfehler oder Kalkulationsirrtümer berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der 
Auftraggeber eine Anpassung ablehnt. Ersatzansprüche des Auftraggebers sind in diesem Fall 
ausgeschlossen. 
 
C) LIEFERZEIT 
1. Die Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, sofern sie nicht ausdrücklich als 
Fixtermine schriftlich zugesagt wurden. 
2. Die Lieferfristen beginnen frühestens mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht 
vor völliger Auftragsklarheit, insbesondere nicht vor Beibringung sämtlicher erforderlicher und durch 
den Auftraggeber beizubringender Unterlagen sowie der Erfüllung getroffener 
Anzahlungsvereinbarungen. Gleiches gilt für Liefertermine.  
Lieferfristen und Liefertermine verstehen sich ab Werk. Wenn die Ware ohne unser Verschulden 
nicht rechtzeitig abgeholt oder versendet werden kann, so gelten Lieferfristen und Liefertermine als 
mit Meldung der Versandbereitschaft eingehalten. 
Die Abholung hat für den Fall, dass ein fester Termin vereinbart worden ist, zu diesem Zeitpunkt zu 
erfolgen, anderenfalls innerhalb von 5 Werktagen nach Zugang unserer Anzeige der 
Abholbereitschaft. Kommt der Auftraggeber seiner Verpflichtung nicht nach, so gerät er, ohne dass 
es einer Mahnung bedarf, in Annahmeverzug. 
3. Soweit einzelvertraglich nichts anderes geregelt ist, verbleibt uns für die erstmalige Erbringung 
unserer Lieferungen und Leistungen eine Frist von mindestens 4 Wochen.  
Auch nach Überschreitung der Lieferfrist bleibt der Auftraggeber zur Abnahme und Bezahlung der 
bearbeiteten Ware verpflichtet. 
4. Wird die Lieferung durch Umstände verzögert, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, hat der 
Auftraggeber die vereinbarte Zahlung zu dem Zeitpunkt zu leisten, zu dem sie bei termingerechter 
Lieferung fällig wäre sowie sämtliche uns im Zusammenhang mit der Verzögerung entstehenden 
Kosten zu ersetzen.  
5. Wir geraten nicht in Lieferverzug, wenn der Auftraggeber seinerseits mit den Zahlungspflichten in 
Verzug ist. In diesem Fall sind wir von jeder Leistungspflicht bis Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen befreit.  
6. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder 
nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen 
entstehen, sind von uns nicht zu vertreten und können unsererseits nicht zum Verzug führen. Daraus 
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. Terminverschiebungen, die durch den Auftraggeber 
zu verantworten sind, erfordern eine Neuerstellung des Terminplanes durch uns.  
7. Im Falle von Terminverschiebungen, welche durch den Auftraggeber zu verantworten sind, haben 
wir zusätzlich die Möglichkeit, den Auftraggeber unter Setzung einer Nachfrist von 8 Tagen schriftlich 
aufzufordern, seine Mitwirkungspflicht in dem vereinbarten Ausmaß nachzukommen, widrigenfalls wir 
ohne weitere Nachfristsetzungen vom Vertrag zurücktreten können und einen Anspruch auf 
Abrechnung der bisher erbrachten Leistungen nach Aufwand, jeweils zuzüglich des entgehenden 
Gewinnes, gegenüber dem Auftraggeber haben. Gegenansprüche können in diesem Zeitraum vom 
Auftraggeber nicht geltend gemacht werden.  
Für den Fall, dass wir nach dieser Bestimmung den Rücktritt vom Vertrag erklären und unsere bis 
dahin anerlaufenen Herstellungskosten bzw den Aufwand für die bisherigen Leistungen inklusive des 
entgangenen Gewinnes abrechnen, stehen die bereits (teilweise) fertiggestellten bzw. angearbeiteten 
Teile der Ware dem Auftraggeber zu. Die unter Punkt K) der vorliegenden Bedingungen getroffenen 
Regelungen bleiben davon unberührt.  
8. Der Auftraggeber kann aus einer Lieferverzögerung keinerlei Ansprüche gegen uns geltend 
machen, selbst wenn uns ein Verschulden am Verzug treffen würde.  
9. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, die der Auftraggeber anzunehmen hat.  
10. Für den Fall, dass die Durchführung des Auftrages bzw. der Lieferung durch Fälle höherer 
Gewalt verzögert, behindert, unzumutbar oder unmöglich gemacht wird, können wir den Liefertermin 
verschieben oder vom Vertrag teilweise oder ganz zurücktreten. Der Auftraggeber hat in diesen 
Fällen keine Ersatzansprüche uns gegenüber. Bei teilweisem oder gänzlichem Vertragsrücktritt durch 
uns haben wir Anspruch auf aliquote Entlohnung entsprechend der bisherigen Leistungserbringung. 
Alternativ kann von uns die Abrechnung der bisherigen Leistung nach Aufwand vorgenommen 
werden. Bereits (teilweise) fertiggestellte bzw. angearbeitete Teile der Ware stehen diesfalls dem 
Auftraggeber zu. 
Als höhere Gewalt gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse oder solche Ereignisse, die, selbst wenn 
sie vorhersehbar waren, außerhalb unseres Einflussvermögens bzw. des Einflussvermögens des 
Auftraggebers liegen und deren Auswirkung auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen 
nicht verhindert werden können.  
Der höheren Gewalt gleichgesetzt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Mangel an 
Transportmitteln, behördliche Eingriffe, Embargos, jegliche Art von Sanktionen (vor allem 
wirtschaftliche und politische) Energieversorgungsschwierigkeiten, Epidemien, Pandemien oder 
sonstige Umstände (welcher Art auch immer), die uns die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder auch unmöglich machen, unabhängig davon, ob sie bei uns oder bei einem unserer 
Unterlieferanten eingetreten sind.  
 
D) LIEFERUNG UND GEFAHRENÜBERGANG 

1. Lieferungen erfolgen ab Werk (EXW laut Incoterms 2000) auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers, falls dies nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart wurde. 
2. Die Gefahr der Beschädigung, Zerstörung oder des Unbrauchbarwerdens der Kauf- bzw. 
Liefergegenstände geht wie folgt auf den Auftraggeber über: 
a) Bei Vereinbarung „ab Werk“, sobald die Ware zur Abholung in unserem Werk in Klöch 
bereitgestellt ist; 
b) Bei Vereinbarung „frei Frachtführer“, sobald die Ware der den Transport durchführenden Person 
zum Verladen übergeben worden ist; 
c) Bei Vereinbarung „frachtfrei“, sobald die Ware der den Transport durchführenden Person zum 
Verladen übergeben worden ist; 
3. Im Falle von Verlust oder Beschädigung während des Transportes obliegt die Reklamation 
gegenüber dem Frachtführer oder Spediteur dem Empfänger. 
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereitgestellte 
Ware unverzüglich anzunehmen. Wird der Versand auf Wunsch des Auftraggebers bzw. aus in 
dessen Sphäre liegenden Gründen verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der 
Versandbereitschaft auf ihn über. 
5. Wir sind berechtigt, bei vorliegendem Annahmeverzug oder auch bei Eintritt einer durch höhere 
Gewalt verursachten Lieferungsunmöglichkeit die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers 
selbst zu lagern oder bei einem Spediteur einzulagern.  
6. Für die Ausfuhr von Gütern und Waren sowie Erbringung technischer Dienstleistungen gilt weiters 
Folgendes: 
Sofern die Ausfuhr von bei uns bestellten Gütern und Waren bzw die Erbringung technischer 
Dienstleistungen durch uns das Vorliegen einer behördlichen Genehmigung (welcher Art auch 
immer) zur Voraussetzung hat, verpflichtet sich der Auftraggeber, für die rechtzeitige Erteilung 
sämtlicher Genehmigungen in dem für die Ausfuhr der Güter und Waren bzw. die Erbringung der 
technischen Dienstleistungen jeweils erforderlichen Umfang zu sorgen. Bis zum Nachweis des 
Vorliegens sämtlicher erforderlichen Genehmigungen sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, die 
(weitere) Auftragserfüllung zu verweigern. Sämtliche uns durch Nichterteilung, Nichtvorliegen oder 
nicht rechtzeitig erfolgtem Nachweis des Vorliegens sämtlicher erforderlichen Genehmigungen 
entstehenden Schäden, Aufwendungen und Belastungen (welcher Art auch immer) sind vom 
Auftraggeber zu tragen und uns zu ersetzen. 
7. Für die Erbringung von Dienstleistungen gilt weiters Folgendes: 
Der Auftraggeber hat bei der Erbringung der Dienstleistung durch uns bestmöglich mitzuwirken und 
alles Erforderliche zu unternehmen bzw. vorzukehren, damit wir unsere Dienstleistung 
vertragsgemäß erbringen können. Verzögerungen oder Unterbleiben der Ausführung der 
Dienstleistung sowie alle damit verbundenen Folgen, Aufwendungen und Belastungen aufgrund 
unterlassener oder nicht ausreichender Mitwirkung und Unterstützung seitens des Auftraggebers 
gehen ausschließlich zu seinen Lasten. 
 
E) PREISE 
1. Die in unseren Anboten genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Anbotsabgabe 
zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.  
Es gelten die in unseren Auftragsbestätigungen festgelegten Preise. Zu den Preisen einschließlich 
aller Nebenkosten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich normierten Höhe hinzu.  
Die von uns genannten Preise gelten ab Lager bzw. Werk. Sie schließen Fracht, Porto, 
Versicherung, Zölle und sonstige Verpackungs-, Transport-, und Versandkosten nicht ein. Eine 
Transportversicherung wird im Übrigen nur bei ausdrücklichem Wunsch des Auftraggebers 
abgeschlossen. Bezüglich der Nebenkosten obliegt uns die Wahl, ob die im jeweiligen Fall 
angemessenen Kosten oder eine Nebenkostenpauschale verrechnet werden. 
2. Der Auftraggeber hat die von uns mitgelieferte Verpackung auf eigene Kosten zu entsorgen. Eine 
Verpflichtung zur Zurücknahme des Verpackungsmaterials besteht nur bei ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung. 
3. Erhöhungen der zur Zeit des Geschäftsabschlusses gültigen Fracht- und Zollsätze und die 
Einführung neuer Abgaben berechtigen uns zur anteilsmäßigen Erhöhung des vereinbarten 
Verkaufspreises, ohne dass der Auftraggeber berechtigt ist, deswegen seinen Rücktritt zu erklären. 
Preiserhöhungen wegen Erhöhung der Fracht- und Zollsätze bzw. Einführung neuer Abgaben stehen 
uns auch zu, wenn eine Lieferverzögerung vorliegt und die entsprechende Fracht-, Zollsatz- und 
Abgabenerhöhung nach dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin eintritt.  
4. Preisanbote sowie Kostenvoranschläge unsererseits sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, 
dass deren Verbindlichkeit ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.  
5. Erfolgt die Lieferung mehr als 1 Monat nach Vertragsabschluss, werden die am Versandtag 
geltenden Preise in Rechnung gestellt.  
6. Überschreitungen unseres Anbotes (Kostenvoranschlages), welche durch Änderungen des 
Anbotes seitens des Auftraggebers bewirkt werden, gelten als vom Auftraggeber auch ohne 
Benachrichtigung durch uns als genehmigt. Der Auftraggeber verzichtet für solche Fälle auf sein 
Rücktrittsrecht.  
7. Sollten sich die von uns zu zahlenden (Einkaufs-)Preise bzw. die von uns zu tragenden Kosten – 
insbesondere aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen, innerbetrieblicher Abschlüsse oder 
anderer, für die Kalkulation relevanter Umstände oder zur Leistungserbringung notwendigen Mittel 
wie zB für Material, Energie, Transport, Fremdarbeiten, Finanzierung – verändern, sind wir jederzeit 
berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen. Von unseren Lieferanten und Produzenten an uns 
weitergegebene Erhöhungen von Kosten, Preisen und Löhnen etc. sind wir in jedem Fall an unseren 
Auftraggeber weiterzuverrechnen berechtigt.   
 
F) RABATTRÜCKVERRECHNUNG 
Rabatte auf unsere Listenpreise und Skonti werden nur unter der Bedingung der vollständigen, 
fristgerechten Zahlung des vereinbarten Entgelts gewährt. Wird das vereinbarte Entgelt nicht zur 
Gänze gezahlt – insbesondere wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Auftraggebers – sind wir berechtigt, unsere Listenpreise geltend zu machen.  
 
G) ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
1. Das Entgelt ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig, in jedem Fall 
spätestens aber innerhalb von 30 Tagen nach Gefahrenübergang. Eine Zahlung gilt erst dann als 
erfolgt, wenn wir über den Betrag uneingeschränkt verfügen können. 
2. Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber 
angenommen, sofern das Geldinstitut die Annahme bestätigt hat. Refinanzierungskosten und Spesen 
trägt der Auftraggeber und sind diese vom Auftraggeber auch sofort zu bezahlen. Für die rechtzeitige 
Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung 
übernehmen wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder unserer 
Erfüllungsgehilfen die Haftung. 
Bei Wechsel, Scheck oder Überweisungen ist jener Tag maßgeblich, mit dem das Geldinstitut die 
Gutschrift zu unseren Gunsten vornimmt.  
3. Verwehrt der Auftraggeber die Abholungen der Ware trotz Meldung der Versandbereitschaft oder 
die Annahme, hat dennoch die vollständige Bezahlung des Rechnungsbetrages längstens 30 Tage 
nach Meldung der Versandbereitschaft bzw. Lieferung zu erfolgen.  
4. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers, insbesondere gestützt auf die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages wegen behaupteter Mängel, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso wenig ist 
der Auftraggeber zur Aufrechnung mit welchen Ansprüchen auch immer berechtigt, ausgenommen 
von uns anerkannte oder bereits titulierte Forderungen. 
 
H) ZAHLUNGSVERZUG 
1. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, gemäß § 456 UGB jährliche Zinsen  
in Höhe von 9,2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der österreichischen Nationalbank vom 
vorangehenden 30.06. bzw. 31.12. zu verrechnen.  
Die Geltendmachung weitere Verzugsschäden wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Der 
Auftraggeber haftet uns für derartige weitere Schäden, insbesondere auch für Zinsschäden infolge 
nicht rechtzeitiger Erfüllung der Zahlungsverpflichtung. 
2. Sofern die Geltendmachung offener Forderungen durch uns selbst erfolgt, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand pro erfolgter Mahnung einen Betrag von EUR 
40,00 zu zahlen. Für den Ersatz von Betreibungskosten, die diesen Pauschalbetrag übersteigen, ist 
§ 1333 Abs. 2 ABGB anzuwenden. 
3. Darüber hinaus werden alle Forderungen sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die 


